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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.2008

Norm

AMG §2 Abs1 Z11

AMG §59 Abs1

Rechtssatz

Das Arzneimittelgesetz unterscheidet zwischen der Abgabe eines Arzneimittels und dessen Anwendung. Der Begri

der „Abgabe" ndet sich in § 2 Abs 1 Z 11 AMG und in § 59 Abs 1 AMG und wird im Sinn des Inverkehrbringens durch

einen Verkaufsvorgang verstanden. Demgegenüber sind „Anwender" nach § 2 Abs 1 AMG auch Ärzte, soweit sie

Arzneimittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
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